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EU-Beschluss zur Gentechnik - Selbstbestimmungsrecht für Mitgliedsstaaten
Österreich bleibt Gentechnikfrei

Österreich - EU, 13.06.2014, 06:09 Uhr

GDN - Mitgliedstaaten sollen selbstständig den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verbieten können. Der EU-
Umweltminister-Rat hat am 12. Juni den entsprechenden Kommissionsvorschlag zum Selbstbestimmungsrecht angenommen.

Österreich kann besonders stolz sein, denn der beschlossene Vorschlag geht auf eine österreichische Initiative zurück. Es ist ein
großer Erfolg den Andrä Rupprechter (Österreichischer Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)
zu verzeichnen hat. Denn der Minister hat sich massiv für die rechtliche Absicherung von nationalen Anbauverboten eingesetzt. “Es
mangelt nicht an starken Argumenten gegen die Gentechnik, das Selbstbestimmungsrecht ist gesichert. Das ist ein großer Erfolg -
sowohl für die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten als auch für unsere Landwirtschaft“, erklärte der Minister.

Bisher wurde der Kommissionsvorschlag jahrelang von großen Mitgliedsstaaten blockiert. Doch diesen März ist es gelungen, auch
Großbritannien umzustimmen, wodurch sich jetzt eine Mehrheit gebildet hat, denn mittlerweile sind jetzt auch Deutschland und
Frankreich nachgezogen.

Die neue Befugnis gewährt den Mitgliedsstaaten den Anbau von GVO auf rechtlich sicherer Basis zu beschränken oder zu
untersagen. “Ich habe keine Zweifel daran, dass wir durch diesen Kompromiss sicherstellen können, dass auch in Zukunft keine
genetisch veränderten Organismen in Österreich angebaut werden“, bekräftigte Rupprechter.

Da der jetzt beschlossene Kompromiss keine Hintertüren für Gentechnikprodukte offen lässt, kann man durchaus von einer deutlichen
Verbesserung der bisherigen Situation sprechen. Speziell in Bezug auf GVOs für Lebens- und Futtermittel bietet der neue Opt-Out-
Ansatz viele Vorteile, denn die bisherigen Verbote waren nur als Notfallmaßnahmen möglich. Für die Umsetzung der nationalen
Selbstbestimmung ist jetzt eine einmalige Übergangsfrist vorgesehen.

Bericht online:
https://www.germandailynews.com/bericht-36137/eu-beschluss-zur-gentechnik-selbstbestimmungsrecht-fuer-mitgliedsstaaten.html

Redaktion und Veranwortlichkeit:
V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: Roland Kreisel

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt
lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der
allein jeweilige Autor verantwortlich. Roland Kreisel

Editorial program service of General News Agency:
United Press Association, Inc.
3651 Lindell Road, Suite D168
Las Vegas, NV 89103, USA
(702) 943.0321 Local
(702) 943.0233 Facsimile

https://www.germandailynews.com/bericht-36137/eu-beschluss-zur-gentechnik-selbstbestimmungsrecht-fuer-mitgliedsstaaten.html


info@unitedpressassociation.org
info@gna24.com
www.gna24.com 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:info@unitedpressassociation.org
mailto:info@gna24.com
http://www.gna24.com/
http://www.tcpdf.org

